
 
INHALT: 
Vollzug der Baugesetze – Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheids vom 05.05.2025 betreffend die Errichtung eines 
Siebenfamilienwohnhauses mit Stellplätzen auf Fl.Nr. 1396/3 der Gemarkung Pfaffenhofen, Hörlstraße 49, 85276 Pfaffenhofen; 
Schulverband Geisenfeld – Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025; 
Schulverband Münchsmünster – Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025; 
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt – Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonstigen Sparurkunden; 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt 
 

 
Vollzug der Baugesetze; 
Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheids vom 05.05.2025 mit dem Aktenzeichen 30/602 BA VV III 20242265 betreffend 
die Errichtung eines Siebenfamilienwohnhauses mit Stellplätzen. auf Flurnummer 1396/3 der Gemarkung Pfaffenhofen, Hörlstraße 49, 85276 
Pfaffenhofen 
 
Der verfügende Teil der Genehmigung: 
 
„Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt folgenden Baugenehmigungs-Bescheid: 
 
1. Für die o.g. Baumaßnahme wird die bauaufsichtliche Genehmigung erteilt. 

 
2. Der Genehmigung liegen die mit obigem Antrag eingereichten Bauvorlagen, geprüft am 02.05.2025, zugrunde. 
 
3. Abweichung: 

Von den Vorschriften der Bayer. Bauordnung oder den auf Grund der Bayer. Bauordnung erlassenen Vorschriften wird folgende 
Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO i.V.m. § 7 Satz 2 der Begrünungssatzung der Stadt Pfaffenhofen erteilt: 
Wegen der Errichtung einer Stützmauer im Nordosten an der Grenze ohne Einhaltung des Abstands von 1 m 
 

4. Bauordnungsrechtliche Auflagen: 
4.1.1. Schnurgerüst 

Mit den Bauarbeiten darf erst nach Abnahme des Schnurgerüstes (Absteckung der Grundfläche der baulichen Anlage und Fest-
legung der Höhenlage) durch einen Baukontrolleur des Landratsamtes begonnen werden. Die Abnahme ist mindestens 1 Wo-
che vor Baubeginn schriftlich oder telefonisch beim Landratsamt zu beantragen. 
Einer Schnurgerüstabnahme ist die Einmessbescheinigung eines Prüfsachverständigen im Sinne der Verordnung über die 
Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen (PrüfVBau) oder einer Person mit ausreichenden Fach-
kenntnissen gleichgestellt. Aus dieser muss hervorgehen, dass die abgesteckte Grundfläche der baulichen Anlage und die fest-
gelegte Höhenlage auf der Baustelle dem genehmigten Eingabeplan entspricht. 
 

4.1.2. Stellplätze 
Für das beantragte Bauvorhaben sind 7 Stellplätze nachzuweisen (Art. 47 BayBO i.V.m. der gemeindlichen Stellplatzsatzung). 
Die Stellplätze müssen bis zur Bezugsfertigkeit benutzbar sein. 
 

4.1.3. Fahrradabstellplätze 
Für das beantragte Bauvorhaben sind entsprechend der gemeindlichen Fahrradabstellplatzsatzung 22 Fahrradabstellplätze 
nachzuweisen. Die Fahrradabstellplätze müssen bis zur Bezugsfertigkeit benutzbar sein. 
 

4.1.4. Baubeginn 
Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn des Bauvorhabens und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbre-
chung von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher dem Landratsamt mittels des Formulars „Baubeginnsan-
zeige“ schriftlich zusammen mit den ggf. erforderlichen Bescheinigungen nach Art. 62a Abs. 2 und Art. 62b Abs. 2 BayBO mit-
zuteilen bzw. vorzulegen (Art. 68 Abs. 8 BayBO). 
 
Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst dann begonnen werden, wenn diese 
Unterlagen dem Landratsamt im Original oder per Fax (lediglich gescannte Dokumente können nicht akzeptiert werden) vorlie-
gen (Art. 68 Abs. 6 BayBO). 
 
ZWANGSGELDANDROHUNG 
Für den Fall, dass die Baubeginnsanzeige bei Beginn der Bauausführung oder Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts nicht 
oder nicht vollständig vorgelegt wird, wird ein Zwangsgeld in Höhe von € 1.000,00 angedroht. Die Androhung des Zwangsgel-
des beruht auf Art. 29, 31 und 36 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). Die Höhe orien-
tiert sich am wirtschaftlichen Interesse des Bauherrn; sie erscheint angemessen, um den Bauherrn zur Erfüllung der Verpflich-
tung anzuhalten. Das Zwangsgeld wird fällig und mittels Kostenrechnung angefordert, wenn die Auflage nicht eingehalten wird 
(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 VwZVG), ohne dass es des Erlasses eines neuen Verwaltungsaktes bedarf. Zwangsmittel können so 
lange und so oft angewendet werden, bis die Verpflichtung erfüllt ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 VwZVG). 

 
5. Bauordnungsrechtliche Hinweise: nicht wiedergegeben 

 
6. Kosten: 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Für diesen Bescheid werden gemäß beiliegender Kostenrechnung 
und Anlage Kosten in Höhe von 2.979,50 € erhoben. 
 

 

 

A M T S B L A T T  
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7. Gründe: nicht wiedergegeben 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
Bitte beachten Sie, dass Rechtsmittel von Dritten (z.B. Nachbarklagen) gegen die Zulassung eines Bauvorhabens keine aufschiebende Wir-
kung mehr haben. Das heißt, mit dem Bau kann im Regelfall sofort begonnen werden, aber auf eigenes Risiko. 
Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (Baustopp) kann beim Verwaltungsgericht München aber ein Antrag nach § 80 a Abs. 3 
Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung gestellt werden. 
 
 
Neufeld“ 
 
Der Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit  
 

vom 21.05.2025 bis einschließlich 20.06.2025 
 

im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Zimmer B210, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen nach Art. 29 BayVwVfG zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus.  
Dort können Beteiligte Einwendungen vorbringen. Nach Ablauf der Frist von einem Monat nach dieser Bekanntmachung sind alle öffentlich-
rechtlichen Einwendungen gegen den Bescheid ausgeschlossen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. 
 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, den 14.05.2025 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Schulverband Geisenfeld 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 des Schulverbandes Ernsgaden, Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, 
nach Vorlage bei der Aufsichtsbehörde. 

 
I. 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 7 u. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz es (BaySchFG) i.V.m. Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
§ 1: Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  393.700 € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit     50.000 € ab. 
 
§ 2: Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
§ 3: Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen. 
 
§ 4: Verwaltungsumlage -Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulver-
bandes Grundschule umgelegt werden soll (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 329.700 € festge-
setzt. 

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes umgelegt. 
Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 20 24 von insgesamt 157 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 2.100 € 
Investitionsumlage: Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5: Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 13.000 € festgesetzt. 
 
§ 6: Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen werden nicht aufgenommen. 
 
§ 7: Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung wurde dem Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm vorgelegt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Geisenfeld, Stadtplatz 1, 2. OG, Zi.Nr. 1 
niedergelegt und zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt. Die Haushaltssatzung und 
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der Haushaltsplan liegen ab Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung eine Woche zur Einsichtnahme auf (Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG, Art. 4 1 
KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
Schulverband Ernsgaden 
Geisenfeld, 16.04.2025  
 
gez. Attenberger 
Vorsitzender der SchV-Versammlung 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Schulverband Münchsmünster 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Münchsmünster, 
Landkreis Pfaffenhofe a.d.Ilm für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2025 im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf  403.000,00 Euro 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf      40.000,00 Euro  festgesetzt. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2025 auf 323.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. Für die 
Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Verbandsschülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 183 Schüler 
festgesetzt. Die Verbandsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 1.765,03 Euro. 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben 
 

§ 5 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung wurde dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm vorgelegt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung wird der Haushaltsplan gem. Art. 65 Abs. 3 der GO eine Woche lang im Rathaus 
Münchsmünster –Kämmerei- innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht aufgelegt. Außerdem liegen die Haushalts-
satzung und der Haushaltsplan während des ganzen Jahres im Rathaus Münchsmünster innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Ein-
sichtnahme bereit. 
 
Münchsmünster, 19.05.2025 
 
Andreas Meyer 
Schulverbandsvorsitzender 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 
 
Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Sparkassenbücher/Sparurkunden 
 

Nr. 3120002062 
 
durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt für kraftlos erklärt. 
 
Ingolstadt, 22.04.2025 
 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 
 

Reinhard Dirr    Karl-Heinz Schlamp 
                        Vorstandsvorsitzender              Vorstandsmitglied 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Tag der Veröffentlichung: 20.05.2025  


